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THEMA  

DER  

WOCHE 

Hinzuverdienste, 

Erwerbsminde-

rungsrente und 

Zuschussrente – 

durchaus sinnvolle 

Ansätze. 

Sorge um Alters-

armut für Selb-

ständige begrün-

det? 

 

GRV für alle? 

 

 

 

Altersversorgung für Unternehmer: Ein Thema, das 

angeht. 

Gemeinsam mit der IHK-Organisation und anderen Verbänden, den Sozialpart-

nern und weiteren Akteuren diskutiert Bundesarbeitsministerin Ursula von der 

Leyen derzeit im Rahmen des Rentendialogs, wie künftig Altersarmut vorge-

beugt werden kann. Einige ihrer Vorschläge sollen schon 2012 in Gesetzesform 

gegossen werden. 

Wie steht die IHK-Organisation zu dem Thema und was rät sie? 

 Wer – mit Rentenabschlägen – vorzeitig in den Ruhestand geht, soll künftig 

mehr hinzuverdienen dürfen. Das ist sinnvoll, denn es ermöglicht flexiblere 

Übergänge in die Rente und fördert Beschäftigung Älterer. Auch die geplanten 

Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente sind verständlich: Gerade er-

werbsgeminderte Personen sind häufig von Altersarmut betroffen. Und das Ziel, 

Versicherte, die lange Versicherungs- und Beitragszeiten sowie private Vorsorge 

nachweisen, bei dennoch sehr niedrigen Alterseinkünften ergänzend zu unter-

stützen, ist ebenfalls im Kern nachvollziehbar. Insgesamt ist dies daher ein Re-

formkatalog mit guten, zumindest aber verständlichen Ansätzen. 

 Eine latente Sorge in der Debatte um die Altersvorsorge betrifft die Unter-

nehmer. Sind Selbstständige – insbesondere diejenigen, die keine Angestellten 

beschäftigen (Soloselbstständige) – besonders von Altersarmut bedroht? So 

wird mit den Beziehern von Grundsicherung im Alter argumentiert, von denen 

ein Drittel (bundesweit etwa 134.000 Personen) keine Rentenansprüche aus der 

Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) aufweisen. 

Dass viele von ihnen selbstständig Tätige seien, wird gefolgert. Die tatsächliche 

Altersvorsorgesituation Selbstständiger ist jedoch unklar. Einige – Handwerker 

oder Künstler – sind in der GRV pflichtversichert, Freiberufler oft in Versor-

gungswerken abgesichert. Die Situation der vielen anderen ist dagegen weitge-

hend unbekannt, ebenso die Verteilung der Soloselbstständigen in diesen Grup-

pen sowie die Verbreitung privater Altersvorsorge. Weit reichende Maßnahmen 

sind angesichts dieser Informationsdefizite nicht begründbar. 

 Wenn über Altersarmut Selbstständiger diskutiert wird, ist die reflexartige 

Forderung oft, alle Selbstständigen in die Pflichtversicherung der GRV einzube-

ziehen. Betreffen könnte dies allein über eine Million IHK-Mitglieder. Einen sol-

chen Einbezug lehnt die IHK-Organisation jedoch ab. Unternehmer haben sich 

bewusst für eine selbstständige Tätigkeit und damit gegen den vermeintlichen 

Schutz durch die GRV entschieden. Letztere würde zudem durch die neuen Bei-

tragszahler nur kurzfristig entlastet. Künftig würden mehr Menschen Leistun-

gen erhalten, die von den folgenden Generationen von Beitragszahlern und Be-

trieben zu finanzieren wären. Eine nachhaltige Stabilisierung der Rentenversi-

cherung sieht anders aus. 
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Fazit der IHK: 

Information und 

Transparenz sind 

der Weg.  

 

 Sollte sich durch fundierte Erhebungen herausstellen, dass Altersarmut tat-

sächlich gerade für Selbstständige in Zukunft ein großes Problem wird, müsste 

natürlich gegengesteuert werden. Das Mittel der Wahl: mehr Information und 

Transparenz beim Thema Altersvorsorge und ihren möglichen Formen.  

Die IHK-Organisation kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie ver-

stärkt informiert und etwa in Existenzgründerseminaren auf die Notwendigkeit 

privater Altersvorsorge hinweist. Auch die Ausweitung der Riester-Förderung 

auf Selbstständige ist ein gangbarer Weg.  

Sollte all dies nicht zum Ziel führen, wäre gegebenenfalls eine gesetzliche 

Pflicht zur – individuell ausgestalteten – Vorsorge zu diskutieren. Sie dürfte 

aber nur eine Mindesthöhe umfassen, um spätere Ansprüche gegen die Grund-

sicherung und damit Belastungen der Steuerzahler zu vermeiden. 

Fragen zum Thema der Woche?  

Dr. Philipp Frank, Telefon: 07721 922-441, E-Mail: frank@villingen-

schwenningen.ihk.de 

 

 

 

 

 


